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Regeste

Regeste Art. 41 IVG, Art. 87 Abs. 3 (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen
Fassung) und Abs. 4 IVV: Zeitlich massgebender Sachverhalt. Zur Reichweite der Analogie
zwischen Rentenrevisions- und Neuanmeldungsverfahren bezüglich der für die
Glaubhaftmachung einer anspruchsbeeinflussenden Tatsachenänderung massgebenden
zeitlichen Vergleichsbasis (Erw. 3; Präzisierung der in BGE 109 V 265 Erw. 4a sowie im
Urteil M. vom 28. Juni 2002 [I 50/02] dargelegten Grundsätze).

Regeste Art. 41 LAI, art. 87 al. 3 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et
al. 4 RAI: Etat de fait déterminant dans le temps. Etendue de l'analogie entre la révision de
la rente et la nouvelle demande par rapport aux bases de comparaison dans le temps quand il
s'agit de rendre plausible une modification déterminante des faits influant sur le droit aux
prestations (consid. 3; précision des principes énoncés dans les arrêts ATF 109 V 265
consid. 4a et M. du 28 juin 2002 [I 50/02]).

Regesto Art. 41 LAI, art. 87 cpv. 3 (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2002) e
cpv. 4 OAI: Fatti determinanti. Sulla portata dell'analogia tra procedura di revisione della
rendita e nuova domanda per quanto concerne l'elemento di paragone temporale,
determinante per l'esame di verosimiglianza di una modifica dei fatti suscettiva di incidere
sul diritto alle prestazioni (consid. 3; precisazione dei principi enunciati in DTF 109 V 265
consid. 4a e nella sentenza del 28 giugno 2002 in re M., [I 50/02]).

Erwägungen

E. 1
Streitig und zu prüfen ist, ob die Verwaltung am 9. September 2002 zu Recht auf das
erneute Rentengesuch vom 29. Juli 2002 nicht eingetreten ist.

E. 2.2
Nach den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz ist Voraussetzung des Eintretens auf ein
erneutes Rentengesuch nach vorausgegangener rechtskräftiger Rentenverweigerung das
Glaubhaftmachen einer für den Rentenanspruch erheblichen Veränderung der tatsächlichen
Verhältnisse ( Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV ; BGE 117 V 200 Erw. 4b, BGE 109 V 114 Erw.
2b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen; AHI 1999 S. 84 Erw. 1; zum Beweismass des
"Glaubhaftmachens" siehe BGE 130 V 67 Erw. 5.2; SVR 2003 IV Nr. 25 S. 77 Erw. 2.2
und 2.3, BGE 130 V 2002 IV Nr. 10 S. 26 Erw. 1c/aa).

E. 2.3
Was den für das Glaubhaftmachen einer anspruchsbeeinflussenden Veränderung des
Gesundheitszustands oder dessen BGE 130 V 71 S. 73 erwerblicher Auswirkungen
massgebenden Vergleichszeitraum betrifft, herrscht unter den Parteien Uneinigkeit.



Während nach Auffassung von Vorinstanz und Verwaltung auf die Entwicklung der
Verhältnisse seit der letzten materiellen Beurteilung und rechtskräftigen Ablehnung des
Rentengesuchs bis zum Erlass der strittigen Verwaltungsverfügung abzustellen ist (hier: 17.
April 2002 bis 9. September 2002), vertritt die Beschwerdeführerin sinngemäss den
Standpunkt, Vergleichsbasis sei der Sachverhalt im Zeitpunkt der ursprünglichen
Verwaltungsverfügung vom 14. Mai 1996 (spätestens aber jener zur Zeit der
MEDAS-Untersuchung vom 26. bis 30. November 2001) einerseits und der strittigen
Nichteintretensverfügung vom 9. September 2002 andererseits.

E. 3.1
Nach der in AHI 1999 S. 84 dargelegten Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts beurteilt sich die Frage, ob eine anspruchsbegründende Änderung in
den für den Invaliditätsgrad erheblichen Tatsachen eingetreten ist, "im
Neuanmeldungsverfahren (materielle Prüfung) - analog zur Rentenrevision nach Art. 41
IVG ( BGE 105 V 30 = ZAK 1980 S. 62 mit Hinweisen) - durch den Vergleich des
Sachverhalts, wie er im Zeitpunkt der ersten Ablehnungsverfügung bestanden hat, mit
demjenigen zur Zeit der streitigen neuen Verfügung". (AHI 1999 S. 84 Erw. 1b; vgl. auch
BGE 117 V 198 Erw. 3a) In nachfolgenden, nicht in der Amtlichen Sammlung publizierten
Urteilen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht wiederholt bestätigt, dass die zum
Rentenrevisionsverfahren nach Art. 41 IVG entwickelten Grundsätze über die zeitlich zu
vergleichenden Sachverhalte analog auch im Falle einer Neuanmeldung Geltung hätten (so
etwa die Urteile O. vom 14. Februar 2002 [I 273/01] Erw. 1, F. vom 22. Dezember 2000 [I
192/00] Erw. 1, J. vom 6. April 2000 [I 93/00] Erw. 1b, S. vom 25. November 1999 [I
24/99] Erw. 2, B. vom 5. Juli 1999 [I 80/98] Erw. 1b, K. vom 21. Juni 1999 [I 541/98] Erw.
1 und B. vom 31. Mai 1999 [I 430/98] Erw. 1a; jüngst auch Urteil I. vom 3. September
2003 [I 413/03] Erw. 1). Regelmässig findet sich dabei auch der Verweis auf BGE 109 V
265 Erw. 4a (vgl. auch BGE 105 V 30 ), welcher mit Blick auf das Revisionsverfahren nach
Art. 41 IVG präzisiert, dass einer Verfügung, welche die "ursprüngliche Rentenverfügung"
im Ergebnis bloss bestätigt (mangels eines anspruchs ändernden BGE 130 V 71 S. 74
Invaliditätsgrades), keine Rechtserheblichkeit zukomme; lediglich wenn eine
zwischenzeitlich ergangene Revisionsverfügung die laufende Rente aufgrund eines neu
festgesetzten Invaliditätsgrades geändert habe, sei auf die seitherige Entwicklung
abzustellen (vgl. auch MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
[IVG], in: MURER/STAUFFER [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zürich 1997, S. 258 [zu Art. 41]; RÜEDI, Die
Verfügungsanpassung als verfahrensrechtli-che Grundfigur namentlich von
Invalidenrentenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI [Hrsg.], Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, St. Gallen 1999, S. 19). In analoger Anwendung
der in BGE 109 V 265 Erw. 4a dargelegten Rechtsprechung gelangte das Eidgenössische
Versicherungsgericht im Urteil I. vom 15. Oktober 2001 (I 585/00) zum Schluss, dass die
involvierte IV-Stelle und das kantonale Verwaltungsgericht bei der Prüfung einer
Neuanmeldung zu Unrecht auf die Entwicklung der tatsächlichen Verhältnisse seit der
letztmaligen, vom 14. Juli 1995 datierenden Rentenverweigerungsverfügung bis zur
strittigen Leistungsverweigerung vom 14. Dezember 1999 abgestellt hätten; als zeitlicher
Ausgangspunkt sei vielmehr die erste, auf den 17. Dezember 1981 zurückgehende
Verfügung massgebend. Damit werde vermieden, dass Änderungen in den tatsächlichen
Verhältnissen unberücksichtigt bleiben, die lediglich in ihrer Gesamtheit, nicht hingegen für
sich allein genommen die Wesentlichkeitsschwelle überschreiten (Urteil I. vom 15. Oktober



2001 [I 585/00] Erw. 2a). Abweichend von letztgenanntem Urteil erwog das
Eidgenössische Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil M. vom 28. Juni 2002
(I 50/02) Erw. 2b, bei der Prüfung der Eintretensvoraussetzungen einer Neuanmeldung
seien dann, wenn die Verwaltung nach Erlass einer rentenverweigernden Verfügung auf
eines oder mehrere erneute Rentengesuche eingetreten sei und rechtskräftig über deren
materielle Begründetheit entschieden habe, der Sachverhalt im Zeitpunkt der letzten
rechtskräftigen Abweisung des Rentengesuchs einerseits und jener zur Zeit des Erlasses der
strittigen Verfügung andererseits massgebende Vergleichsbasis. Die im Urteil I 50/02
vertretene Auffassung, wonach im Falle der Neuanmeldung auf die Entwicklung der
Verhältnisse seit der letzten rechtskräftigen materiellen Abweisung des Leistungsbegehrens
BGE 130 V 71 S. 75 abzustellen sei, wird in BGE 130 V 66 Erw. 2 ausdrücklich bestätigt;
gleichzeitig findet sich - anders als im erwähnten Urteil I 50/02 - der Hinweis, die
"entsprechenden, in BGE 109 V 265 Erw. 4a zur Rentenrevision umschriebenen Grundsätze
gelten sinngemäss auch bei einer Neuanmeldung".

E. 3.2
Die bisherige Rechtsprechung zu der für die Prüfung anspruchserheblicher Änderungen
zeitlich massgebenden Vergleichsbasis und die Hinweise in der Literatur (vgl. THOMAS
LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3. Aufl., Bern 2003, S. 254 Rz 5; URS
MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, Diss. Freiburg 2002, S. 216 Rz 804; DAMIEN VALLAT, La
nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de
décisions en force, in: SZS 2003 S. 391 ff., hier: S. 396 f.; vgl. auch UELI KIESER,
ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, N 14 zu Art. 17) werfen die
Frage nach der Reichweite der diesbezüglichen Analogie zwischen Rentenrevision und
Neuanmeldung auf.

E. 3.2.1
Der Analogieschluss setzt hinreichend gleich gelagerte Verhältnisse voraus. Die Analogie
hat somit zu berücksichtigen, dass jener Regelungszusammenhang, für den eine Vorschrift
im positiven Recht existiert, und jene Thematik, bezüglich welcher sich die Frage der
analogieweisen Heranziehung der anderen Regel stellt, hinreichende sachliche
Gemeinsamkeiten aufweisen müssen ( BGE 129 V 30 Erw. 2.2 mit Hinweisen; SVR 2003
AHV Nr. 22 S. 60 Erw. 4.1).

E. 3.2.2
Die in AHI 1999 S. 84 Erw. 1b dargelegte Rechtsprechung zur Analogie zwischen
Rentenrevisions- und Neuanmeldungsverfahren ist auf jene Fälle zugeschnitten, in denen
einem Revisionsgesuch oder einer Neuanmeldung bloss eine einzige rechtskräftige
Verfügung voranging, mit welcher materiell über den Leistungsanspruch befunden wurde.
Hier wie dort fällt nur diese allein als zeitlicher Ausgangspunkt für eine
anspruchsbeeinflussende Änderung in Betracht, sodass sich der Analogieschluss aufdrängt.

E. 3.2.3
Differenzierter zu beurteilen ist die Analogie mit Blick auf die Erwägungen in BGE 109 V
265 Erw. 4a, wonach für die Bestimmung der zeitlichen Vergleichsbasis generell jene BGE
130 V 71 S. 76 Verfügungen unbeachtlich sind, welche die "ursprüngliche
Rentenverfügung" nach einer materiellen Überprüfung bloss "bestätigen", nicht aber



ändern, und diesfalls auf die (gesamthafte) Entwicklung der Verhältnisse seit der
ursprünglichen Rentenverfügung abzustellen ist. Dieser Grundsatz bezieht sich speziell auf
die Rentenrevision gemäss Art. 41 IVG , welche die Leistungs anpassung für eine dem
Schutz der Invalidenversicherung bereits unterstellte Person bezweckt. Sinn dieser Praxis
ist, dass eine rechtskräftige Revisionsverfügung bei der Prüfung eines weiteren
Revisionsgesuchs nur, aber immer dann, als zeitlicher Anknüpfungspunkt gilt, wenn sie -
der Zielrichtung von Art. 41 IVG entsprechend - auch tatsächlich zu einer Anpassung des
Rentenanspruchs geführt hat (vgl. BGE 109 V 265 Erw. 4a). Anders als bei der
Rentenrevision wird im Neuanmeldungsverfahren eine staatliche Leistungspflicht erst
behauptet. Es fehlt mithin an einer ursprünglichen, rentenzusprechenden Verfügung, welche
durch eine spätere Verfügung - nach erneuter materieller Prüfung - in ihrem Bestand
"bestätigt" oder bezüglich des Umfangs des anerkannten Leistungsanspruchs "geändert"
werden könnte. Das gemäss BGE 109 V 265 Erw. 4a im Revisionsverfahren offen stehende
Argument, die letzte rechtskräftige materielle Beurteilung habe bloss bestätigenden
Charakter gehabt und keine Änderung des Leistungsanspruchs bewirkt, entfällt daher bei
der Neuanmeldung. Insbesondere kann sich die Gesuch stellende Person nicht darauf
berufen, wiederholte Leistungsverweigerungen nach mehrmaliger Neuanmeldung und
materieller Prüfung des Leistungsanspruchs seien bloss "bestätigende" Verfügungen im
Sinne von BGE 109 V 265 Erw. 4a und daher für die Bestimmung der zeitlichen
Vergleichsbasis unbeachtlich. Andernfalls müsste bei der Prüfung einer Neuanmeldung - da
das Fehlen einer vorgängigen Änderung des Leistungsanspruchs gleichsam zu deren
Wesensmerkmal gehört - in jedem Fall die erste (ursprüngliche) leistungsverweigernde
Verfügung als zeitlicher Ausgangspunkt für eine Änderung der tatsächlichen Verhältnisse
gelten. Dies liefe dem Grundgedanken von Art. 87 Abs. 4 IVV zuwider, wonach die
Rechtskraft "der früheren Verfügung einer neuen Prüfung solange entgegensteht, als der
seinerzeit beurteilte Sachverhalt sich in der Zwischenzeit nicht verändert hat", und
vermieden werden soll, "dass sich die Verwaltung immer wieder mit gleichlautenden und
nicht näher begründeten, d.h. keine Veränderung des Sachverhalts BGE 130 V 71 S. 77
darlegenden Rentengesuchen befassen muss" ( BGE 117 V 200 Erw. 4b, BGE 109 V 264
Erw. 3 und 114 Erw. 2a). Die analoge Anwendbarkeit der in BGE 109 V 265 Erw. 4a
dargelegten Rechtsprechung auf das Neuanmeldungsverfahren reicht nur so weit, als auch
hier von Amtes wegen zu prüfen ist, ob seit der ersten Rentenverfügung zwischenzeitlich
eine erneute materielle Prüfung des Rentenanspruchs stattgefunden hat. War dies nicht der
Fall, so ist auf die Entwicklung der Verhältnisse seit der ersten Ablehnungsverfügung
abzustellen; wie im Revisionsverfahren bleiben allfällige, vorangehende
Nichteintretensverfügungen aufgrund des fehlenden Abklärungs- und bloss summarischen
Begründungsaufwandes der Verwaltung unbeachtlich (vgl. Erw. 3.2.2 hievor). Erfolgte
dagegen nach einer ersten Leistungsverweigerung eine erneute materielle Prüfung des
geltend gemachten Rentenanspruchs und wurde dieser nach rechtskonformer
Sachverhaltsabklärung, Beweiswürdigung und Durchführung eines Einkommensvergleichs
(bei Anhaltspunkten für eine Änderung in den erwerblichen Auswirkungen des
Gesundheitszustands) abermals rechtskräftig verneint, muss sich die leistungsansprechende
Person dieses Ergebnis - vorbehältlich der Rechtsprechung zur Wiedererwägung oder
prozessualen Revision (vgl. BGE 127 V 469 Erw. 2c mit Hinweisen) - bei einer weiteren
Neuanmeldung entgegenhalten lassen.

E. 3.2.4



Nach dem Gesagten haben Vorinstanz und Verwaltung die Frage des Eintretens auf die
Neuanmeldung vom 29. Juli 2002 richtigerweise danach beurteilt, ob eine
anspruchserhebliche Änderung der tatsächlichen Verhältnisse seit der letzten,
unangefochten gebliebenen Ablehnung des Leistungsgesuchs am 17. April 2002 bis Erlass
der strittigen Verfügung vom 9. September 2002 glaubhaft dargetan ist.
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